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Betreff: 
Gefahrenabwehrverordnung 
 

 
Begründung: 

 
Aufgrund der Fusion ist es notwendig eine Gefahrenabwehrverordnung (GAVO) für die neue 
Verbandsgemeinde zu erlassen. Die Gefahrenabwehrverordnung der alt VG Langenlonsheim 
wurde erst 2019 erneuert. Ende des Jahres 2020 wurde uns ein überarbeitetes Muster der 
GAVO von der ADD zugesandt, welches ab sofort verwendet werden soll. 
 
In dem neuen Muster wurden im Vergleich zu der GAVO der alt VG Langenlonsheim nur die 
bisherigen §§ 43 bis 46 und 48 POG durch die §§ 69 bis 72 und 74 POG ersetzt. 
 
 

 
Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung: 

 
Der Verbandsgemeinderat beschließt, die vorliegende Gefahrenabwehrverordnung zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in 
öffentlichen Anlage der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg zu erlassen. 
 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: 
  siehe Folgeseite 

 

Ausgearbeitet am:  durch: Klein, Nadine 

Gesehen: 

Orts-/Stadt-
bürgermeister/-in 

Verbandsvorsteher FB-Leiter 
Finanzen 

Bürgermeister Fachbereichsleiter 

     

Einstimmig Mit Stimmen- B e sc h l u s s e r ge bn i s  Laut Beschluss- Abweichender 
 mehrheit  vorschlag Beschluss 
  Ja       Nein    Enthaltung  (Folgeseite) 
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